
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL NR. 8 

ÜBER DIE ALLGEMEINEN GRUNDSÄTZE 

FÜR DIE TEILNAHME MONTENEGROS 

AN DEN PROGRAMMEN DER GEMEINSCHAFT 
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ARTIKEL 1 

 

Montenegro kann an den folgenden Programmen der Gemeinschaft teilnehmen: 

 

a) Programme, die im Anhang des Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Gemein-

schaft und Serbien und Montenegro über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme Serbiens 

und Montenegros an Programmen der Gemeinschaft 
1
 aufgeführt sind, 

 

b) Programme, die nach dem 27. Juli 2005 eingerichtet oder verlängert worden sind und die eine 

Öffnungsklausel enthalten, die die Teilnahme Montenegros vorsieht. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

Montenegro leistet einen finanziellen Beitrag zum Gesamtshaushaltsplan der Europäischen Union, 

dessen Höhe sich nach den spezifischen Programmen richtet, an denen Montenegro teilnimmt. 

 

 

ARTIKEL 3 

 

Vertreter Montenegros können bei den Punkten, die Montenegro betreffen, als Beobachter an den 

Sitzungen der Verwaltungsausschüsse teilnehmen, die für die Überwachung der Programme 

zuständig sind, zu denen Montenegro einen finanziellen Beitrag leistet. 

                                               
1
 ABl. L 192 vom 22.7.2005, S. 29. 
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ARTIKEL 4 

 

Für die von Teilnehmern aus Montenegro unterbreiteten Projekte und Initiativen gelten hinsichtlich 

der Programme so weit wie möglich dieselben Bedingungen, Regeln und Verfahren wie für die 

Mitgliedstaaten. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Die besonderen Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme Montenegros an jedem ein-

zelnen Programm, insbesondere der zu leistende finanzielle Beitrag, werden von der Europäischen 

Kommission im Namen der Gemeinschaft im Einvernehmen mit Montenegro in Form einer Verein-

barung festgelegt. 

 

Ersucht Montenegro um Unterstützung im Rahmen der Außenhilfe der Gemeinschaft nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 2006 zur Schaffung eines Instruments für Her-

anführungshilfe (IPA) 
1
 oder nach ähnlichen, später verabschiedeten Verordnungen, die Außenhilfe 

der Gemeinschaft für Montenegro vorsehen, so werden die Bedingungen für die Verwendung der 

Gemeinschaftsmittel durch Montenegro in einer Finanzierungsvereinbarung festgelegt. 

                                               
1
 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82. 
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ARTIKEL 6 

 

In der Vereinbarung wird im Einklang mit der Haushaltsordnung der Gemeinschaft festgelegt, dass 

die Finanzkontrolle oder Rechnungsprüfungen von der Europäischen Kommission, dem Euro-

päischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und dem Rechnungshof der Europäischen Gemein-

schaften oder unter deren Aufsicht durchgeführt werden. 

 

Für die Finanzkontrolle und die Rechnungsprüfungen, die Verwaltungsmaßnahmen, die Sanktionen 

und die Wiedereinziehung von Geldern werden Durchführungsvorschriften festgelegt, mit denen 

der Europäischen Kommission, OLAF und dem Rechnungshof Befugnisse übertragen werden 

können, die ihren Befugnissen gegenüber den in der Gemeinschaft niedergelassenen Begünstigten 

und Auftragnehmern entsprechen. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

Spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens und danach alle drei Jahre kann der 

Stabilitäts- und Assoziationsrat die Durchführung dieses Protokolls auf der Grundlage der tatsäch-

lichen Teilnahme Montenegros an einem oder mehreren Programmen der Gemeinschaft überprüfen. 

 

________________________ 
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